
Ausbildung der Ausbilder  (AdA)                                                                                   

Im Einvernehmen mit der Industrie und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) bietet   

die Fachhochschule Rosenheim den Lehrgang "AdA" an. 

Diese Ausbildung ist erforderlich, um in den Betrieben der gewerblichen Wirtschaft Lehrlinge (Auszubildende)

auszubilden (außer Handwerk).

Sie basiert auf der Verordnung über die berufs- und arbeitspädagogische Eignung für die Berufsausbildung

in der gewerblichen Wirtschaft (Ausbilder- und Eignungsverordnung AEVOgW vom 20. April 1972, 

BGBl.I S.707, zuletzt geändert am 3.Oktober 1984, BGBl.I S.1261).

1. Übersicht über die AdA-Fächer und Prüfungen
Die Prüfung gilt als bestanden, falls in jedem Fach mindestens die Note "ausreichend" (4) erreicht wird. 

Bei ungenügendem Ergebnis kann in dem betreffenden Fach die Prüfung wiederholt werden.

 Im übrigen gilt die Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschule vom 18. September 1997 (GVBl. S.634).

2. Teilnahmeberechtigung:
Alle Studierenden ab 3. Semester mit bestandener Prüfung   (bei Nichtbestehen wird die Gebühr nicht zurückbezahlt).

Gasthörer sowie externe Teilnehmer sind nicht zugelassen.

3. Kurs- und Prüfungsanmeldung:
über das Anmeldeformular (bitte von der HS-Homepage herunterladen) und im Sekretariat ANG abgeben.

4. Prüfungstermin:
Im laufenden Semester gemäß Festlegung durch die Lehrbeauftragten  -  siehe Sonderaushang.

5. Notenbekanntgabe:
Die Noten werden durch das Fakultätssekretariat ANG im Schaukasten der Fakultät ANG  bekannt gegeben.

( Hugo-Laue-Saal und gegenüber d. Sekretariat ANG, A313) Den Zeitpunkt stellen wir auf der Homepage

unter Fakultäten>ANG>AdA ein, sobald uns die Daten vorliegen.

6. Zeugnisse:
Die Hochschule stellt ein Zeugnis über die erfolgreich bestandene AdA-Prüfung aus. Dieses muss      

persönlich vom Studierenden im Sekretariat ANG abgeholt werden (wird nicht zugeschickt).   

Die IHK stellt nach Vorlage dieses Zeugnisses gegen eine Gebühr von ca. 36,- €  (ohne Gewähr) die IHK-Urkunde aus 

(§ 6, Abs.3 EVOgW + § 7AEVOgW), welche die Gleichwertigkeit der Fachhochschulprüfung mit der

Ausbilderprüfung vor der IHK bescheinigt.                                                                                                                 

Hierzu bedarf es eines Antrags (liegt im Sekretariat ANG auf) , der ausgefüllt zusammen mit dem
AdA-Fachhochschulzeugnis und einer Kopie des FH-Diplomzeugnisses bei der IHK für München und Oberbayern, 

Ref. VII/6-rp, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, (oder: Ref. VII/6-rp, Postfach 80 09 80, 81609 München), 

einzureichen ist. Auf Antrag des Studierenden wird die AdA-Gesamtnote als Wahlfach in das Diplomzeugnis
eingetragen. Eine Anerkennung als AWPF ist nicht möglich.

7. Gebühren an der Hochschule: 

Die Bezahlung der Lehrbeauftragten für AdA muss, da AdA kein eigentliches Hochschulfach ist, 

durch die Teilnehmer selbst erfolgen. 
Die Teilnahmegebühr von 200,-- EURO ist jeweils spätestens bis 10. März bzw. 05.November, jedoch 

spätestens bis Kursbeginn auf folgendes Konto einzuzahlen.

FH Rosenheim, Sparkasse Rosenheim,  Konto-Nr.. 215632,  BLZ 71150000, 
Stichwort: 'AdA-SS 2012' sowie Vor- und Nachname, Matrikelnummer

Es gilt folgende Regelung:

Für Teil-, Nachhol- oder Wiederholungsprüfungen ist eine Teilnahmegebühr von 50.-EURO fällig.

Verantwortlich:

Prof.Dr.W.Häußler 

haeussler@fh-rosenheim.de
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